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Einleitung

Datenschutz ist wichtig. In diesem Punkt besteht in Politik und Gesellschaft breiter 
Konsens. Daher sollte man meinen, dass jede Institution, die sich dem Datenschutz 
verpfl ichtet hat, eine gute Idee ist. So sind sich auch eigentlich alle Beteiligten darüber 
einig, dass die Errichtung der Stiftung Datenschutz grundsätzlich ein förderungswür-
diges Vorhaben war. Dass aber eine gut gemeinte Idee nicht immer in derselben Weise 
umgesetzt werden muss, sogar wenn (oder gerade weil) der Bund selbst dahinter steht, 
zeigt die nachfolgende Untersuchung.

Die Thematik rund um die Stiftung Datenschutz war von Anfang an mit großen 
Erwartungen verknüpft. So sollte die Stiftung Warentest nicht nur hinsichtlich der 
Aufgaben als Vorbild dienen, sondern langfristig auch in Bezug auf Größe und Aus-
stattung1. Vor diesem Hintergrund war das Ergebnis bestenfalls ernüchternd: Die Stif-
tung Datenschutz erhielt nicht nur eine Vermögensausstattung, die es zu Beginn kaum 
erlaubte, mehr als zwei Mitarbeiter2 zu beschäftigen, sondern ihr Dasein sollte auch 
alsbald – der Beschluss wurde weniger als ein Jahr nach Gründung gefasst – durch 
„Integration“ in die Stiftung Warentest ein frühes Ende fi nden.

Wenngleich diese Vorgehensweise an und für sich schon sehr ungewöhnlich er-
scheint, kann sich die Motivation dieser Arbeit nicht darin erstrecken, ein vermeint-
lich zweifelhaftes Vorgehen der Politik zu beleuchten, wenn auch die politische Kom-
ponente nicht völlig ausgeblendet werden kann. Auf den ersten Blick kann auch der 
historische Aspekt nicht genügen, der Stiftung Datenschutz eine ganze juristische Dis-
sertation zu widmen. Bei genauerer Betrachtung entfaltet sich aber auch hinsichtlich 
der rechtlichen Fragestellungen ein vielschichtiges Bild. Allein der oben umrissene 
Werdegang der Stiftung dürfte ausreichend Stoff für eine wissenschaftliche Abhand-
lung bieten, ohne alle Facetten der Thematik zu kennen. Insbesondere folgende Fra-
gen stellen sich schon lediglich bei Kenntnis der Eckdaten:

Der Bund gründet eine privatrechtliche Stiftung – ist das überhaupt zulässig und, 
wenn ja, ist er als Stifter nicht verpfl ichtet, die Stiftung auch mit ausreichend Kapi-
tal auszustatten? Wäre ein – hier nicht vorliegendes – Errichtungsgesetz erforderlich 
gewesen? Wie fügt sich eine „Bundesstiftung“ Datenschutz in das Kompetenzgefüge 

1  Bei der Stiftung Warentest bemisst sich die Belegschaft auf mittlerweile über 300 Ange-
stellte, vgl. Beilage zur Zeitschrift „test“, Ausgabe 12/2014, S. 2; diese Dimension sollte 
die Stiftung Datenschutz zwar nicht erreichen (zumindest nicht von Beginn an), jedoch 
war in der Anfangsphase von einer Belegschaft um die 50 Mitarbeiter die Rede, persönli-
che Kommunikation mit Frederick Richter am 15.01.2016.

2  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher 
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleich-
wohl für beiderlei Geschlecht.
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zwischen Bund und Ländern ein, da „Datenschutz“ doch eigentlich Ländersache ist? 
Darf eine Stiftung – dem Grunde nach als Einrichtung für die Ewigkeit gedacht – 
kaum nach Gründung wieder „abgewickelt“ werden? Inwieweit wird die „völlige Un-
abhängigkeit“ der Datenschutzkontrollstellen durch die Stiftung tangiert? Hat die Stif-
tung Anspruch auf ein Fortbestehen gegen den Stifter?

Die Liste ließe sich fortführen. Zudem macht sie deutlich, dass die vermeintliche 
Instrumentalisierung einer Bundesstiftung als politischer Spielball nicht nur ein bes-
tenfalls fragwürdiges politisches Handeln darstellt, sondern auch erhebliche Probleme 
verfassungs-, stiftungs- und datenschutzrechtlicher Art mit sich bringen kann. Vor die-
sem Hintergrund erscheint eine juristische Dissertation, die sich allein der Stiftung 
Datenschutz widmet, nicht nur begründet, sondern geboten.

A.  Gegenstand der Arbeit
Die Dissertation befasst sich mit der Stiftung Datenschutz, eine im Jahr 2013 von 
der Bundesrepublik Deutschland gegründete gemeinnützige Stiftung des bürgerli-
chen Rechts mit Sitz in Leipzig. Bevor die rechtlichen Aspekte bezüglich der Stiftung 
Datenschutz untersucht werden, wird – im ersten Teil – zunächst der Werdegang der 
Stiftung nachgezeichnet. Die Darstellung erfolgt von der anfänglichen Idee bis zur 
späteren Umsetzung. Die Entstehungsgeschichte ist für die nachfolgende rechtliche 
Untersuchung insofern von besonderer Bedeutung, als dass viele rechtliche Schwach-
punkte bereits während dieser Phase zum Vorschein traten. Die nötige Aufmerksam-
keit blieb jedoch aus. Dabei hätte gerade der spätere „Boykott“ der Datenschutzbe-
hörden, durch eine bessere Abstimmung, vermutlich verhindert werden können. Der 
historische Abriss der Entstehungsgeschichte dient daher nicht nur zur besseren Ein-
ordnung der rechtlichen Fragestellungen, sondern auch zur Dokumentation einer 
Fehlentwicklung, die durch bessere Kooperation der beteiligten Akteure wahrschein-
lich vermeidbar gewesen wäre.

Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Stif-
tung unter rechtlichen Gesichtspunkten. Dieser Abschnitt ist in drei Kapitel unterteilt.

Das verfassungsrechtliche Kapitel behandelt vornehmlich grundsätzliche Proble-
matiken staatlicher Stiftungen in Privatrechtsform. Klassische Fragestellungen in die-
sem Zusammenhang sind die prinzipielle Zulässigkeit der Gründung privatrechtlicher 
Stiftungen durch die öffentliche Hand und das damit einhergehende Spannungsver-
hältnis zwischen Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip. Geht man von der Zulässigkeit 
dem Grunde nach aus, muss folgerichtig, speziell für die Stiftung Datenschutz, un-
tersucht werden, ob die Gründung vom kompetenzrechtlichen Rahmen gedeckt war. 
So ist zum einen fraglich, ob der Bund seine Verwaltungskompetenz überschritten 
hat. Die satzungsmäßige Aufgabe, Datenschutzaudits bzw. Prüfungsverfahren für den 
nicht-öffentlichen Bereich zu entwickeln, könnte mit Art. 83 GG i. V. m. § 38 BDSG 
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kollidieren. Ferner ist die Kompetenz für Bildung im Bereich des Datenschutzes zu 
erörtern. Als weitere Thematik wird das Problem der Mischverwaltung behandelt, 
welches hier durch Ländervertreter im Beirat bestehen könnte.

Die im stiftungsrechtlichen Kapitel durchgeführten Untersuchungen betreffen in 
weiten Teilen ebenfalls nicht nur die Stiftung Datenschutz, sondern Bundesstiftungen 
im Allgemeinen. Insbesondere das Problem einer mangelhaften Finanzausstattung, 
gepaart mit durch Satzung abgesicherten, weitreichenden Einfl ussrechten auf die Stif-
tung und der damit zusammenhängenden Abhängigkeit zum Stifter betreffen zahlrei-
che Stiftungen der öffentlichen Hand. Am Beispiel der Stiftung Datenschutz wird hier 
untersucht, wo die Grenze zu einer zulässigen Einfl ussnahme des Stifters liegt und ob 
diese Grenze im konkreten Einzelfall gewahrt wurde. Besonders diskussionswürdig 
erscheint zudem die Frage, ob die Errichtung der Stiftung Datenschutz ohne Errich-
tungsgesetz unbedenklich war.

Die Fragestellungen aus dem datenschutzrechtlichen Kapitel betreffen die Stif-
tung Datenschutz im Speziellen. In diesem Zusammenhang wird die Unabhängigkeit 
der Datenschutzkontrollstellen zu thematisieren sein. Dieser Aspekt sorgt bereits seit 
der Entstehung der Stiftung für Diskussionsstoff. Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
die Problematik Audit/Zertifi zierung durch die Stiftung Datenschutz. Diese wird im 
Lichte des § 9a BDSG und der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-SGVO) 
behandelt und auf Kompatibilität mit der gleichzeitigen Durchführung von „Daten-
tests“ geprüft.

Der dritte Teil der Arbeit befasst sich abschließend mit rechtspolitischen Erwä-
gungen und wagt einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen in Bezug auf die Stiftung 
Datenschutz. Durch die umfassende Abhandlung soll eine Grundlage für Gespräche 
geschaffen werden, um den Diskurs für die weitere Ausgestaltung der Stiftung anzu-
regen. Wie viel Klärungsbedarf besteht, zeigt unter anderem die Unschlüssigkeit der 
Bundesregierung bezüglich des Schicksals der Stiftung3. Daher soll die Arbeit auch 
dazu dienen, rechtlich mögliche und praktisch sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten für 
die Zukunft der Stiftung Datenschutz aufzuzeigen, was der Abhandlung einen beson-
deren Reiz verleiht.

B.  Gang der Untersuchung/Untersuchungsmethoden
In den drei Teilen der Arbeit werden jeweils unterschiedliche Untersuchungsmetho-
den herangezogen.

Im ersten Teil wird ein historisch-deskriptiver Ansatz verfolgt, in dem die Ge-
schichte der Stiftung Datenschutz dargestellt wird. Die Darstellung ist für die nach-

3  Vgl. den rudimentären Vorschlag aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD zur 18. Legislaturperiode über eine Integration in die Stiftung Warentest.
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folgende rechtliche Untersuchung von besonderer Bedeutung. Hierzu erfolgt eine 
Auswertung aus öffentlichen Stellungnahmen und Dokumenten (Bundesdrucksachen, 
Plenarprotokolle etc.) zu der Stiftung Datenschutz. Ferner fl ießen auch die Erkennt-
nisse aus persönlichen Gesprächen ein, die mit am Entstehungsprozess beteiligten 
Personen geführt wurden.

Im zweiten Teil erfolgt eine juristisch-dogmatische Untersuchung der Stiftung 
Datenschutz. Viele rechtliche Fragestellungen waren bereits beim Gründungs- bzw. 
Abstimmungsprozess Gegenstand öffentlicher Diskussion. Insbesondere die dort ver-
tretenen Standpunkte werden ausführlich beleuchtet und um eigene Erkenntnisse er-
gänzt. Dazu ist insbesondere eine Bewertung der Satzung4 der Stiftung Datenschutz 
erforderlich.

Im dritten Teil der Arbeit wird die Thematik aus einem rechtspolitischen Blick-
winkel beleuchtet. Beim Abschluss der Arbeit erschien die Zukunft der Stiftung un-
geklärt. Da das vorhandene Vermögen nicht ausreicht, um die weitere Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben (zumindest nicht vollumfänglich) zu gewährleisten, stellt 
sich die Frage, ob überhaupt, und, wenn ja, in welcher Art und Weise das Fortbestehen 
der Stiftung sinnvoll ist. Hierzu werden eigene Lösungsvorschläge herausgearbeitet. 
Der im vorherigen Kapitel festgestellte rechtliche Rahmen dient dabei als Ausgangs-
punkt, um zu klären, was (juristisch) möglich und (praktisch) zweckmäßig umsetz-
bar ist.

C.  Forschungsstand
Die Literatur ist im Bereich von staatlichen Stiftungen nicht sonderlich umfangreich. 
Speziell zum Thema Stiftung Datenschutz ist sie kaum vorhanden. Eine kritische Aus-
einandersetzung in rechtlicher Hinsicht ist, soweit ersichtlich, nur vereinzelt erfolgt5. 
Daher wird es notwendig sein, allgemeine Literatur heranzuziehen und auf die spezi-
ellen Probleme der Stiftung Datenschutz zu projizieren. Parallelen können dabei auch 
zur Stiftung Warentest oder zur Bundesstiftung Umwelt gezogen werden. Diese waren 
bereits Gegenstand wissenschaftlicher Arbeiten6. Darüber hinaus sind einige Arbeiten 

4  Zum Zeitpunkt der Abhandlung galt die erste, ursprüngliche Fassung der Satzung. Diese 
ist dem Anhang als Anlage I beigefügt. Alle nachfolgenden Verweise beziehen sich auf 
diese Fassung.

5  Wagner, DuD 2012, 825; Schantz, in: BeckOK DatenSR, BDSG § 9a Rn. 13 ff.; Piltz/
Schulz, RDV 2011, 117.

6  Scholz/Langer, Stiftung und Verfassung: Strukturprobleme des Stiftungsrechts am Beispiel 
der „Stiftung Warentest“, 1990; zur Bundesstiftung Umwelt Muscheler, Sammelband Stif-
tungsrecht, 2. Aufl . 2011, S. 245, 269 ff.


